
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/9/11 3Ob476/52,
2Ob504/49, 2Ob242/50

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1952

Norm

ABGB §372 IIe

ABGB §1096 A1

ABGB §1447

Rechtssatz

Wenn der verdrängte Mieter auch gegen den späteren Mieter eine petitorische Klage hat, kann er dich auf Feststellung

seiner Mietrechte den Hauseigentümer klagen. Dieses Feststellungsinteresse muß ihm deshalb zugebilligt werden, weil

seinem Leistungsbegehren nach § 1096 ABGB der Einwand der rechtlichen Unmöglichkeit der Leistung

entgegengesetzt werden könnte ( vgl 3 Ob 731/51 und 3 Ob 226/52 ).

Entscheidungstexte

2 Ob 504/49

Entscheidungstext OGH 11.10.1950 2 Ob 504/49

Abweichend

2 Ob 242/50

Entscheidungstext OGH 03.11.1950 2 Ob 242/50

Abweichend; Beisatz: Feststellungklage wegen Möglichkeit der Leistungsklage unzulässig. (T1)

3 Ob 476/52

Entscheidungstext OGH 11.09.1952 3 Ob 476/52
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